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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Oberlandesgericht Düsseldorf

Beschluss vom 07. September 2004

-  I-3 Wx 241/04  -

Zur Unterscheidung zwischen Haftfähigkeit und Reisefähigkeit

Zitierweise: OLG Düsseldorf v. 07.09.2004 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHLUSS

I-3 Wx 241/04

.....................

.....................

In dem Freiheitsentziehungsverfahren

betreffend die Haft zur Sicherung der Abschiebung

des ...............

hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen gegen den Beschluss der ...

Zivilkammer des Landgerichts ........ vom .......... unter Mitwirkung ........ am 07. September 2004

b e s c h l o s s e n :

Der angefochtene Beschluss und die Haftanordnung des Amtsgerichts vom ........... werden aufgehoben.

Das Gesuch des Antragstellers auf Anordnung der Sicherungshaft für drei Monate wird zurückgewiesen.

Der Betroffene ist sofort aus der Haft zu entlassen.

Eine Erstattung außergerichtlicher Kosten findet nicht statt.

Wert des Beschwerdegegenstandes: 2.500,00 Euro.

G r ü n d e :

I.

Der Betroffene reiste am  ..........1996 in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte einen Asylantrag, der am ........ 1996 abgelehnt wurde. Ihm wurde die Abschiebung angedroht. Die Ausländerbehörde der Stadt .......... hatte die Abschiebung für den .............. vorgesehen. Seit diesem Zeitpunkt war der Betroffene unbekannten Aufenthalts.

Am ...........  wurde er von der Polizei bei einer Fahrzeugkontrolle angehalten und wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes festgenommen. Das Amtsgericht .......... hat auf Gesuch des Antragstellers nach vorheriger Anhörung des Betroffenen am..........  die Abschiebungshaft bis zum 10.09.2004 mit sofortiger Wirkung angeordnet. 

Mit seiner hiergegen eingelegten sofortigen Beschwerde hat der Betroffene geltend gemacht, er sei wegen ..................., deretwegen er seit vielen Jahren in fachärztlicher Behandlung sei, nicht haftfähig. Mit Beschluss vom .......... hat das Landgericht Herrn Dr. ............., beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zu der Frage abzugeben, ob der Betroffene abschiebehaft- und reisefähig ist oder ob dies wegen ................... ausgeschlossen ist. Der Gutachter hat nach Untersuchung des Betroffenen in seinem Gutachten vom ......... festgestellt, dass der Betroffene nicht abschiebehaftfähig und nicht reisefähig ist. Nachdem bei einer amtsärztlichen Untersuchung vom ........ Reisefähigkeit und Flugtauglichkeit bestätigt worden sind, hat das Landgericht am .......... beschlossen, eine weitere gutachterliche Stellungsnahme zu der Frage einzuholen, ob der Betroffene trotz ...................... in Begleitung eines Arztes reisefähig ist. Der Gutacher hat hierzu in seinem Gutachten vom ............ ausgeführt, dass neben einer ärztlichen Begleitung wegen einer möglichen Gefährdung für Mitreisende eine Erweiterung der Sicherheitsmaßnahme für den Transport unbedingt zu empfehlen sei. Nachdem der Antragsteller mitgeteilt hatte, dass eine Sammelabschiebung in Begleitung von 20 Bundesgrenzschutzbeamten und unter ärztlicher Begleitung für den ............. vorgesehen ist und der Betroffene ....... ....... ............ von einem Arzt in Empfang genommen und anschließend medizinisch betreut werden soll, hat das Landgericht mit Beschluss vom ......... das Rechtsmittel als unbegründet zurückgewiesen. 

Gegen die Entscheidung der Kammer wendet sich der Betroffene mit seiner sofortigen weiteren Beschwerde. Er macht geltend, er sei weiterhin nicht haftfähig.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 5, 6 Abs. 2, 7 Abs. 1 FEVG zulässige sofortige weitere Beschwerde hat Erfolg.

1.

Das Landgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt, der Betroffene sei vollziehbar ausreisepflichtig. Es liege der Haftgrund des § 57 Abs. 2 Nr. 5 AuslG vor. Der Betroffene habe sich der für den ........... geplanten Abschiebung entzogen, indem er untergetaucht sei. Aufgrund dieses Verhaltens bestehe der Verdacht, dass er sich der Abschiebung entziehen wolle. Der Einwand fehlender Haft- und Reisefähigkeit stehe der Anordnung der Abschiebungshaft nicht entgegen. Zwar habe der Gutachter ............ festgestellt, dass der Betroffene ................ sei und durch die weitere Haftunterbríngung eine Verschlechterung des sehr schlechten Gesundheitszustandes nicht zu vermeiden sei. Er stelle aber nicht überzeugend fest, worauf sich die Feststellung, der Betroffene sei weder abschiebehaft- noch reisefähig, gründe. Der Amtsarzt habe den Betroffenen für reisefähig gehalten, wenn er bei dem Flug begleitet werde. Der weiter bestellte Gutachter halte eine ärztliche Begleitung und erweiterte Sicherheitsmaßnahmen für erforderlich. Dies alles sei aber nach der Mitteilung des Antragstellers und der Auskunft der zentralen Ausländerbehörde gewährleistet.  

2.

Diese Ausführungen halten der dem Senat obliegenden rechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

a)

Die Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 5 AuslG hat das Landgericht rechtsfehlerfrei als erfüllt gesehen. Dies stellt der Betroffene selbst nicht in Abrede.  

b) 

Der Betroffene beanstandet demgegenüber in seiner sofortigen weiteren Beschwerde zu Recht, dass sich die Kammer in dem angefochtenen Beschluss nicht hinreichend mit der Frage seiner Haftfähigkeit auseinandergesetzt hat. Wenn sie die Feststellungen des Gutachters ............... zur fehlenden Haftfähigkeit des Betroffenen als nicht überzeugend angesehen hat, hätte sie diese Frage weiter aufklären müssen. Dies wird nicht etwa dadurch entbehrlich, dass sie nach Erhalt des Ergebnisses der amtärztlichen Untersuchung eine weitere gutachterliche Stellungnahme zur Reisefähigkeit des Betroffenen eingeholt hat. Denn die Bejahung der Reisefähigkeit für den Vollzug der Abschiebung unter ärztlicher Aufsicht und in Begleitung von Sicherheitspersonal lässt keinen Rückschluss auf eine bestehende  Haftfähigkeit zu. Unter Berücksichtigung der Ausführungen des Gutachters ..........., wonach eine Verschlechterung des ohnehin sehr schlechten Gesundheitszustandes bei einer weiteren Haftunterbringung nicht zu vermeiden ist, durfte die Kammer trotz der fernmündlichen Auskunft des Anstaltsarztes Dr. .......... vom ............, wonach eine gewisse Besserung aufgrund der medikamentösen Behandlung des Betroffenen eingetreten ist,  nicht von einer bestehenden Haftfähigkeit ausgehen. Diese Auskunft lässt weder Art noch Umfang der verabreichten Medikamente erkennen und besagt auch nichts über die Frage, inwiefern sich der Zustand des Betroffenen gebessert hat. Damit ist die Kammer zumindest in diesem Punkt der sich aus § 3 Satz 2 FEVG, 12 FGG ergebenden Verpflichtung, die für die Entscheidung über die Haftfähigkeit, insbesondere also über das Vorhandensein einer nicht kurzfristig innerhalb der Haft behebbaren ................... Erkrankung, notwendigen Tatsachen von Amts wegen zu ermitteln, nicht in hinreichendem Maße nachgekommen. 

Die Haftanordnung war aber jedenfalls deswegen aufzuheben, weil bereits im Zeitpunkt der landgerichtlichen Entscheidung feststand, dass die Abschiebung aus Gründen, die der Betroffene wegen seiner Erkrankung nicht zu vertreten hat, nicht innerhalb des vom Amtsgericht angeordneten Haftzeitraumes durchgeführt werden kann ( § 57 Abs. 2 Satz 4 AuslG ). Das Amtsgericht hatte die Abschiebehaft bis zum 10.09.2004 angeordnet. Eine Sammelabschiebung mit Begleitung von Bundesgrenzschutzbeamten und ärztlicher Aufsicht wird frühestens am ............, somit außerhalb des angeordneten Haftzeitraumes stattfinden. Der Antragsteller hat bislang aber nicht einmal bestätigt, dass der Betroffene zu diesem Termin abgeschoben werden soll, sich vielmehr lediglich unter dem .......... auf eine Auskunft der Zentralen Ausländerbehörde bezogen, wonach die nächste Sammelabschiebung für den ........... vorgesehen ist und die Teilnahme daran einer Voranmeldung von mindestens einer Woche bedarf. Ob eine solche Voranmeldung erfolgt ist, ist nicht bekannt, bedarf allerdings hier auch keiner weiteren Aufklärung, da der Termin – wie ausgeführt – außerhalb des angeordneten Haftzeitraumes liegt. 

Eine Erstattung außergerichtlicher Kosten kommt nicht in Betracht. Der Betroffene hat durch sein Verhalten vor der für den ........... geplanten Abschiebung Veranlassung für die Anordnung der Abschiebungshaft durch das Amtsgericht gegeben.

Diesseits in das Internet eingestellt am 14.10.2004.
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